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6. Nachtrag zur Friedhofsgebührenordnung vom 
10.04.2013 für die Friedhöfe Milkau und Crossen 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Erlau 

Für die Friedhöfe: 
In Kommune Erlau: Friedhof Milkau, Friedhof Crossen 

vom 27.11.2024 

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Erlau 
hat in seiner Sitzung vom 27.11.2024 aufgrund von § 2 
Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Absatz 2 Buchstabe a 
und 43 der Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983 (ABl. 
1983 S. A 33) in der jeweils geltenden Fassung, §§ 12 
Absatz 1 und 12a der Rechtsverord-nung über das 
kirch-liche Friedhofswesen in der Ev.-Luth. Landeskir-
che Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO) vom 
9. Mai 1995 (ABl. 1995 S. A 81) in der jeweils geltenden 
Fassung sowie § 1 Absatz 2 in Ver-bindung mit §§ 2 und 
3 Absatz 1 der Verordnung über die amtliche Bekannt-
machung des Friedhofsanzei-gers der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens in elektro-nischer Form (Be-
kanntma-chungsverordnung Fried-hofsanzeiger) vom 
29. August 2023 (ABl. 2023 S. A 184) in der jeweils gül-
tigen Fassung folgenden 6. Nachtrag zur Friedhofsge-
bührenordnung beschlos-sen: 

§ 7 Gebührentarif 

A. Benutzungsgebühren 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungs-
rechten an Grabstätten 

1. Reihengrabstätten 

1.1 für Verstorbene vor Vollendung 
des 2. Lebensjahres 
(Ruhezeit 10 Jahre) 80,00 € 

1.2 für Verstorbene ab Vollendung 
des 2. Lebensjahres 
(Ruhezeit 20 Jahre) 350,00 € 

2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit 20 Jahre) 

2.1 für Sargbestattungen 

2.1.1 Einzelstelle 400,00 € 

2.1.2 Doppelstelle 600,00 € 

2.1.3 Dreifachstelle 800,00 € 

2.2 für Urnenbeisetzungen 

2.2.1 Einzelstelle 400,00 € 

2.2.2 Doppelstelle 400,00 € 

Gebühr für Verlängerung des Nutzungsrechtes an 
Wahlgrabstätten (pro Jahr) 

nach 2.1.1 20,00 € 

nach 2.1.2 30,00 € 

nach 2.1.3 40,00 € 

nach 2.2.1 20,00 € 

nach 2.2.2 20,00 € 

II. Gebühren für die Bestattung 

1.1 Sargbestattung 
(Verstorbene bis 2 Jahre) 170,00 € 

1.2 Sargbestattung 
(Verstorbene ab 2 Jahren) 700,00 € 

1.3 Urnenbeisetzung 200,00 € 

1.4 Reinigung der Feierhalle 20,00 € 

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr 

Die Höhe der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr 
beträgt 20,00 € pro Grablager. 

Einzelstelle / Urnengrab 20,00 € 

Doppelstelle 40,00 € 

Dreifachstelle 60,00 € 

V.a) Einheitlich gestaltete Reihengräber und 
Urnenreihengräber 

1. Gebühr für die Bestattung eines 
Sarges in einem Erdreihengrab mit 
Pflege durch die Friedhofsverwaltung 4.500,00 € 

2. Gebühr für die Beisetzung einer Urne 
in einem Reihengrab mit Pflege durch 
die Friedhofsverwaltung 3.920,00 € 

3. Gebühr für die Beisetzung einer 
Urne in einem Urnengemeinschafts- 
grab mit Pflege durch die Friedhofs- 
verwaltung 2.755,00 € 
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V.b) Pflegeleichtes Doppelwahlgrab 
(zwei Erdbestattungen) 

mit Pflege durch die 
Friedhofsverwaltung 5.670,00 € 

V.c) Pflegeleichtes Urnenwahlgrab 
(für zwei Urnenbeisetzungen) 
mit Pflege durch die 
Friedhofsverwaltung 3.135,00 € 

V.d) Pflegeleichtes Einzelwahlgrab 
(für eine Erdbestattung) 
mit Pflege durch die 
Friedhofsverwaltung 4.270,00 € 

V.e) Umwandlung eines bestehenden Wahlgra-
bes in ein Pflegegrab 

1. Urnengrab 

1.1 Anlegen, incl. Pflanzen und 
evtl. Nachpflanzungen 210,00 € 

1.2 Pflege pro Jahr 82,50 € 

1.3 Auflösung, incl. Entsorgung Grabmal 
und EifFassung 165,00 € 

2. Einzelwahlgrab 

2.1 Anlegen, incl. Pflanzen und 
evtl. Nachpflanzungen 270,00 € 

2.2 Pflege pro Jahr 104,50 € 

2.3 Auflösung, incl. Entsorgung Grabmal 
und Einfassung 220,00 € 

3. Doppelwahlgrab 

3.1 Anlegen, incl. Pflanzen und 
evtl. Nachpflanzungen 410,00 € 

3.2 Pflege pro Jahr 132,00 € 

3.3 Auflösung, incl. Entsorgung Grabmal 
und Einfassung 330,00 € 

§ 9 Öffentliche Bekanntmachung erhält folgende 
Fassung: 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung und alle künftigen 
Änderungen und Nachträge hierzu bedürfen der öf-
fentlichen Bekanntmachung im vollen Wortlaut. 

(2) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ab 
01.01.2024 im Friedhofsanzeiger der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens (Friedhofsanzeiger). Der Fried-
hofsanzeiger erscheint ausschließlich elektronisch. 

(3) Der Friedhofsanzeiger wird auf der Internetpräsenz 
der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens veröffentlicht 
und ist erreichbar unter 
www.evlks.de/friedhofsanzeiger. 

(4) Der Friedhofsanzeiger wird zudem wie folgt zugäng-
lich gemacht: Pfarramt und Friedhofsverwaltung Er-
lau. Ein Ausdruck der Friedhofsgebührenordnung in 
der jeweils gültigen Fassung aus dem Friedhofsan-
zeiger der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens wird im 
Einzelfall vom Friedhofsträger zur Verfügung gestellt 
und übersandt. Eine Erstattung der Auslagen kann 
verlangt werden. 

§ 10  

(3) Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung des Regional-
kirchenamtes Chemnitz-Leipzig am Tage nach sei-
ner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Erlau, den 12.12.2024 

Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Erlau 

L. S. 

Zlotowski Reichel 
Vorsitzende Mitglied 

Bestätigt

Leipzig, den 09.05.2025 

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 
Regionalkirchenamt Chemnitz-Leipzig 

L. S.

i. A. Appel 
Sachbearbeiter 


